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ÜBERSICHT: Droht Ihrem Verein eine Frist zur Mittelverwendung?

	

	Prüfen Sie diese Punkte, bevor das Finanzamt nachfragt:

	Prüffrage
	Bedeutung für Ihren Verein

	[bookmark: _bookmark0]Lagen die jährlichen Einnah-men Ihres Vereins im betref-fenden Jahr über 
100.000 Euro?
	Dann gilt ab 2026 weiterhin die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung nach § 55 Abs. 1
Nr. 5 AO.

	Handelt es sich um Mittel aus Alt-jahren?
	Die neue 100.000-Euro-Grenze erledigt alte Fälle nicht automatisch. Für frühere Jahre kann das Finanzamt weiterhin prüfen, ob Mittel zu lange an-gesammelt wurden.

	Gibt es für angesammelte Mittel keine zulässige Rücklage nach § 62 AO?
	Dann liegt kein Verstoß vor. Voraussetzung: Die Rück-lage ist nachvollziehbar gebildet und dokumentiert.

	Gibt es einen aktuellen Rücklagen-spiegel?
	Ohne Rücklagenspiegel wird es schwierig. Nur dokumentierte Rücklagen überzeugen das Finanzamt.

	Gibt es bereits konkrete Verwendungspläne?
	Gut. Dann dokumentieren Sie Beschlüsse, Angebote, Projektpläne und Zahlungszeitpunkte.

	Droht der Ablauf der gesetzten Frist?
	Dann besteht akuter Handlungsbedarf. Wird die Frist ignoriert, steht die Gemeinnützigkeit auf dem Spiel.
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